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lungsunfähigkeit oder des Konkurses die Erstattung bezahl-
ter Beträge und die Rückreise des Konsumenten sicherstel-
len». Die Sicherstellung erfolgt in der Praxis durch die Mit-
gliedschaft in einem Garantiefonds. Nun fehlt es in der Pra-
xis an einem Mechanismus, der die Durchsetzung dieser Si-
cherstellungspflicht gemäss Artikel 18 des Pauschalreisege-
setzes entsprechend erzwingt und effektiv gewährleistet.
In der Motion werden wirksame Sanktionen verlangt. Es gibt
ja verschiedene Wege für wirksame Sanktionen, z. B. eine
Bewilligungspflicht über eine Meldestelle, die Durchsetzung
über eine Zivilklage, oder man kann die Verletzung von Arti-
kel 18 unter Strafe stellen. Wir möchten einfach, dass hier
nicht ein bürokratischer Moloch kreiert wird und dass nicht
einfach die Verletzung von Artikel 18 unter Strafe gestellt
wird. Das nützt den Konsumentinnen und Konsumenten
nichts. Wir möchten, dass ein einfacher administrativer Weg
gefunden wird, damit wir dieses Problem in den Griff bekom-
men, indem die Sanktionen wirksam, unbürokratisch, ein-
fach sind. Das ist eigentlich unser Anliegen.
Weil ich jetzt dieses Anliegen hier deponiert habe – ich gehe
davon aus, dass die Verwaltung das Anliegen aufgenommen
hat –, verzichte ich auf die Bekämpfung.

Präsidentin (Markwalder Christa, Präsidentin): Ich danke
auch herzlich, Herr Schwander. Herr Schwander verzichtet
auf die Bekämpfung der Motion. Frau Bundesrätin Somma-
ruga verzichtet auf ein Votum. Der Bundesrat beantragt die
Annahme der Motion. 

Angenommen – Adopté
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Präsidentin (Markwalder Christa, Präsidentin): Das Postulat
Caroni wurde von Herrn Feller übernommen. 

Feller Olivier (RL, VD): Le conseiller national Andrea Caroni,
il y a deux ans, a déposé un postulat qui vise à lancer une
réflexion concernant le droit applicable à la propriété par
étages. Les dispositions contenues dans le Code civil, et qui
concernent la propriété par étages, ont été introduites dans
la législation suisse le 1er janvier 1965. Monsieur Caroni a
dû se dire que pour célébrer les cinquante ans de la pro-
priété par étages dans la législation fédérale, il serait bien de
mener une réflexion d'ensemble sur les dispositions suscep-
tibles d'être améliorées. Il est vrai qu'il y a un certain nombre
de questions soulevées par le droit de la propriété par
étages, même si un certain nombre de ces questions ont été
réglées par la jurisprudence, car aujourd'hui encore, en
2016, il y a des questions qui sont ouvertes. Je me permets
de citer trois exemples.
Il arrive fréquemment que des copropriétaires renoncent à
entreprendre des travaux de rénovation énergétique parce
que le fonds de rénovation n'est pas suffisamment doté.
Faut-il modifier les règles de la propriété par étages pour
que les fonds de rénovation soient mieux dotés, de manière
à favoriser ainsi les rénovations, notamment énergétiques?
Un deuxième problème se pose. La communauté des pro-
priétaires n'a pas la capacité de contracter un crédit en vue
de financer des travaux de rénovation, notamment des tra-

vaux d'assainissement énergétique. C'est peut-être un point
qu'il faudrait modifier, qu'il faudrait clarifier dès lors que l'en-
semble du Parlement considère qu'il est nécessaire au-
jourd'hui de favoriser l'assainissement énergétique des bâti-
ments.
J'aimerais citer un troisième exemple: la problématique de la
constitution sur le plan juridique d'une propriété par étages
avant la construction du bâtiment. Ce processus n'est pas
du tout réglé dans la loi. Lorsqu'on constitue la propriété par
étages avant la construction du bâtiment, il n'y a pas de ré-
glementation légale claire qui régit ce processus. 
Voilà trois exemples qui montrent qu'il y a encore toute une
série de questions ouvertes, quelque cinquante ans après
l'introduction des dispositions concernant la propriété par
étages dans le Code civil. Le postulat demande au Conseil
fédéral d'élaborer un rapport qui mettrait en avant les ques-
tions ouvertes, notamment celles que je viens de citer en
guise d'exemples. Le Conseil fédéral devrait également pro-
poser un certain nombre de solutions d'aménagements lé-
gislatifs, de manière à ce que cette institution de la propriété
par étages, qui est de plus en plus utilisée, notamment par
les familles et les ménages de la classe moyenne, puisse
être adaptée aux besoins d'aujourd'hui. 

Sommaruga Simonetta, Bundesrätin: Ich sage kurz etwas zur
Einleitung: Ich habe für die heutige Sitzung 30 Vorstösse
vorbereitet; ich weiss nicht, ob wir alle behandeln können.
Darunter sind 11 Postulate. An den letzten Von-Wattenwyl-
Gesprächen hat man dem Bundesrat ans Herz gelegt, er
solle aufhören, immer diese Berichte zu schreiben. Wir wür-
den da viel zu viel Aufwand betreiben. Wenn schon, sollten
diese Berichte nur ein paar wenige Seiten lang sein. Ich
wollte Ihnen das einfach sagen. Unter den 30 Vorstössen,
die wir heute behandeln, sind also 11 Postulate. Ich habe
mir erlaubt, die Postulate doppelt genau und kritisch anzu-
schauen, weil eben in den Von-Wattenwyl-Gesprächen dem
Bundesrat gesagt wurde, wir sollten da sehr zurückhaltend
sein.
Hier geht es um den fünfzigsten Geburtstag des Stockwer-
keigentums. Es ist natürlich schon so, dass man sagen
kann, das sei eine Gelegenheit, um das Stockwerkeigentum
wieder einmal anzuschauen. Mit dem fünfzigsten Geburts-
tag ist es natürlich so, dass die Stockwerkeigentümerge-
meinschaften häufig vor einem Totalumbau oder gar vor ei-
nem Abbruch der Liegenschaften stehen. Das heisst aber
noch lange nicht, dass deswegen jetzt das Gesetz revidiert
werden muss. Ich möchte Sie daran erinnern: Das Parla-
ment hat die Bestimmungen zum Stockwerkeigentum erst
vor Kurzem angepasst, nämlich im Januar 2012. Diese Teil-
revision hat das ZGB wieder auf den neusten Stand ge-
bracht. Auch zur besonderen Frage des Quorums, genau in
Zusammenhang mit energetischen Fragen oder mit Ersatz-
neubauten, hat sich das Parlament erst kürzlich geäussert.
Sie erinnern sich auch an die Motion Leutenegger Filippo
12.3168, die im Herbst 2014 im Ständerat abgelehnt wurde.
Es ist also nicht so, dass man sich in den letzten fünfzig Jah-
ren nicht mit dem Stockwerkeigentum beschäftigt hätte.
Wir sind der Meinung, dass wir insgesamt über einen ge-
setzlichen Rahmen verfügen, der sich in der Vergangenheit
bewährt hat. Im Rückblick hat das Stockwerkeigentum doch
einer breiteren Bevölkerungsschicht Zugang zu Wohneigen-
tum ermöglicht. Damit hat es auch ein wichtiges Ziel er-
reicht. Dass bei gemeinschaftlichem Eigentum Spannungen
zwischen dem Einzelnen und der Gemeinschaft auftreten
können, liegt in der Natur der Sache. Daran kann auch ein
neues Gesetz nichts ändern.
Ich möchte einen Punkt, den das Postulat anspricht und der
jetzt auch vom Postulanten erwähnt wurde, kurz aufgreifen.
Er ist auch kürzlich an Fachtagungen wieder genannt gewor-
den: Tatsache ist, dass viele Stockwerkeigentümergemein-
schaften unterfinanziert sind. Das heisst mit anderen Wor-
ten, viele Stockwerkeigentümer stellen in ihrem Erneue-
rungsfonds nicht das zurück, was zum Werterhalt des Ge-
bäudes notwendig wäre. Das ZGB überlässt es heute den
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Stockwerkeigentümern, ob sie einen Erneuerungsfonds ein-
richten wollen und wie viel sie einzahlen.
Jetzt kann man natürlich fordern, der Gesetzgeber müsse
einen solchen Erneuerungsfonds zwingend vorschreiben.
Das wirft dann aber auch wieder rechtspolitische Fragen auf.
Erstens kann man sich fragen, ob man eine solche Art des
Zwangssparens überhaupt einführen möchte. Zweitens fragt
man sich auch, ob es gerechtfertigt ist, eine solche Pflicht
auf die Stockwerkeigentümerschaft zu beschränken. Müsste
dann nicht auch der Hauseigentümer verpflichtet werden,
Geld für den Werterhalt seiner Liegenschaft auf die Seite zu
tun? Drittens würde man auf diese Weise beträchtliche Gel-
der anhäufen, die verwaltet werden müssten. Das ist beim
heutigen Anlagenotstand keine banale Frage. Schliesslich
besteht auch noch die Gefahr, dass wir dadurch das Stock-
werkeigentum letztlich verteuern und es damit eigentlich ge-
wissen Personen erschweren, zu Stockwerkeigentum zu
kommen.
Sie sehen, das Problem liegt bei diesen Fragen nicht im Ge-
setz. Der Bundesrat ist der Meinung, dass sich das liberale
ZGB bewährt hat. Die Beteiligten können und sollen ihre Ge-
meinschaft primär selbst so gestalten, wie es eben ihren Be-
dürfnissen entspricht. Bei dem Gesetz lässt man ganz be-
wusst einen grossen Spielraum. Es greift eben nur dort in
das Eigentum der einzelnen Personen ein, wo das zwingend
erforderlich ist. Weil wir uns eben, gerade in den letzten Jah-
ren, schon mehrmals mit dem Stockwerkeigentum beschäf-
tigt haben, weil wir der Meinung sind, dass das heutige
Recht eigentlich genügt und es keinen erkennbaren Hand-
lungsbedarf gibt, möchten wir auch, selbst wenn die Rechts-
form des Stockwerkeigentums jetzt seit fünfzig Jahren be-
steht, keinen Bericht erstellen.
Wir bitten Sie, das Postulat abzulehnen.

Glättli Balthasar (G, ZH): Frau Bundesrätin, Sie erlauben,
dass ich eine Frage zu Ihren einleitenden Bemerkungen
stelle und nicht zum Stockwerkeigentum. Sind Sie tatsäch-
lich der Meinung, dass es an den Präsidenten der Bundes-
ratsparteien und am Bundesrat ist, über die Ausgestaltung
von parlamentarischen Rechten zu entscheiden, zum Bei-
spiel darüber, wie ein Postulat zu behandeln sei? Wäre es
nicht Aufgabe dieses Gremiums, dies zu tun – allenfalls Auf-
gabe des Büros, diesem Gremium einen Antrag zu stellen?

Sommaruga Simonetta, Bundesrätin: Ja, also nur, damit das
klar ist: Es wurde gar nichts entschieden. Die Bundesrats-
parteien haben dem Bundesrat nur ans Herz gelegt, er solle
bei Postulaten zurückhaltend sein. Wir haben dann den Bun-
desratsparteien ans Herz gelegt, sich ebenfalls in Zurückhal-
tung zu üben, wenn es dann darauf ankommt.

Präsidentin (Markwalder Christa, Präsidentin): Der Bundes-
rat beantragt die Ablehnung des Postulates. 

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 14.3832/13 850)
Für Annahme des Postulates ... 113 Stimmen
Dagegen ... 76 Stimmen
(5 Enthaltungen)
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Glanzmann-Hunkeler Ida (C, LU): Wissen Sie spontan, auf
wie viele Departemente hier in Bern die Sicherheitsorgane
verteilt sind? Das Fedpol ist beim EJPD, die Militärische Si-
cherheit beim VBS, das Grenzwachtkorps beim EFD und die
Transportpolizei der SBB beim UVEK. Zudem hat jeder Kan-
ton sein eigenes Polizeikorps. 
Es ist ganz besonders für die Kantone oft schwierig, bei ei-
ner punktuellen Zusammenarbeit unter den Sicherheitsorga-
nen von den verschiedenen Departementen die nötigen In-
formationen zu erhalten. Es entstehen dabei immer wieder
Synergieverluste. Oft gibt es auch Zuständigkeitsprobleme,
und die Kommunikationswege sind nicht immer sehr einfach.
Mittlerweile wurde der Sicherheitsverbund geschaffen. Der
Bundesrat weist in seiner Antwort darauf hin, dass dies die
Alternative zu einer Zentralisierung der Sicherheitsdienste
sei. Ich weiss nicht, ob die Resultate aus der Gruppe des Si-
cherheitsverbundes inzwischen vorliegen und ob dank die-
sem Verbund die Sicherheitsorgane wirklich besser zusam-
menarbeiten können. Ich weiss aber aus Kontakten und
Gesprächen mit Leuten aus diesen Diensten, dass immer
noch Lücken bestehen, ganz besonders auch beim Zugang
zu den Informationssystemen.
Wenigstens das Kommunikationssystem ist nun so beschaf-
fen, dass alle den gleichen Zugang haben. Wir werden in
dieser Session eine Erneuerung bzw. Überarbeitung des
Kommunikationssystems Polycom beantragen. Aber ich
weiss auch, dass zum Beispiel die Transportpolizei immer
noch keinen Zugang zu Ripol hat. Dies ist völlig unverständ-
lich, da wir gerade auch von diesen Sicherheitsorganen
mehr Sicherheit erwarten, damit sich die Leute beispiels-
weise in den Zügen sicherer fühlen. Ich frage darum jetzt
auch bei der Bundesrätin nochmals nach, ob dieses eigent-
lich schon alte Anliegen doch noch mal umgesetzt wird.
Im Zusammenhang mit einer parlamentarischen Initiative,
die ich ähnlich wie dieses Postulat formuliert habe, habe ich
gesehen, dass das Anliegen der Zusammenführung im Mo-
ment auch im Parlament kein Gehör findet. Aus diesem
Grund ziehe ich mein Postulat zurück. Das ist, Frau Bundes-
rätin, eine gute Nachricht: ein Bericht weniger, der geschrie-
ben werden muss. Ich danke Ihnen aber, wenn Sie mir trotz-
dem die Frage im Zusammenhang mit Ripol noch beant-
worten können.

Sommaruga Simonetta, Bundesrätin: Ich sage gerne noch
zwei Sätze zu Ihrem zurückgezogenen Postulat, wenn ich
darf – vorhin sagte man mir, ich dürfe nicht mehr sprechen,
wenn ein Postulat zurückgezogen sei. 
Frau Nationalrätin Glanzmann: Ich möchte Ihnen nur versi-
chern, dass der Bundesrat Ihr Anliegen, dass man die Fra-
gen der Sicherheit zusammennimmt, um eine bestmögliche
Koordination zu erlangen, zu hundert Prozent teilt. Wir sind
uns sehr bewusst, dass die Koordination von Schnittstellen
und Aufgabenteilungen zwischen den verschiedenen Abtei-
lungen und Departementen und auch Kantonen eine wich-
tige Aufgabe ist.
Wir haben im Bundesrat einen Sicherheitsausschuss: Es
gibt die Kerngruppe Sicherheit, die operativ wirklich hervor-
ragend zusammenarbeitet. Dies sah ich auch bei den ver-


